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 Veröffentlicht am 09.05.1990

Norm

ASGG §54 Abs2

Rechtssatz

Die Voraussetzung, daß mindestens drei Arbeitnehmer von der zu fällenden Entscheidung betro4en sind, kann auch

erst nach Einbringung des Antrages verwirklicht werden und muß nur zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen.
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